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Gesetz über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kinder-
gärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 

(Kindertagesbetreuungsgesetz - KiTaG)
Vom 19. März 2009

Zum 04.09.2009 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe

§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz gilt für Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, 
Kleinkindbetreuung (Betreuung in Kinderkrippen) und Kindertagespflege.

(2) Kindergärten im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, 
Gemeinden und Zweckverbänden sowie von privat-gewerblichen Trägern, die die rechtlichen 
und fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, zur Förderung der 
Entwicklung von Kindern vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, soweit es 
sich nicht um schulische Einrichtungen handelt.

(3) Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind Ein-
richtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbänden sowie von privat-
gewerblichen Trägern, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Betrieb 
der Einrichtung erfüllen, zur Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter unter drei Jah-
ren, vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt und im schulpflichtigen Alter, 
soweit es sich nicht um schulische Einrichtungen handelt.

(4) Einrichtungen mit integrativen Gruppen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in 
denen Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Förderung bedürfen, in 
gemeinsamen Gruppen mit nicht behinderten Kindern betreut werden.

(5) Betriebsformen von Einrichtungen im Sinne der Absätze 2 bis 4 sind insbesondere
1. vor- oder nachmittags geöffnete Gruppen (Halbtagsgruppen);
2. vor- und nachmittags jeweils mehrere Stunden geöffnete Gruppen (Regelgruppen);
3. Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten;
4. Gruppen mit durchgehend ganztägiger Betreuung.

(6) Die Kleinkindbetreuung im Sinne dieses Gesetzes (Betreuung in Kinderkrippen) erfolgt in 
Einrichtungen von Trägern der Jugendhilfe, Gemeinden und Zweckverbänden sowie von 
privat-gewerblichen Trägern, die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den 
Betrieb der Einrichtung erfüllen, zur Förderung der Entwicklung von Kindern bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres, die über eine Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch (SGB VIII) verfügen.

(7) Kindertagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch geeignete Tages-
pflegepersonen nach § 23 SGB VIII. Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Tagespfle-
geperson oder im Haushalt eines Personensorgeberechtigten geleistet. Sie kann auch in an-
deren geeigneten Räumen durchgeführt werden. In der Kindertagespflege dürfen nicht mehr 
als fünf fremde Kinder von einer Tagespflegeperson gleichzeitig betreut werden. Die Zahl der 
zu betreuenden Kinder kann in der nach § 43 SGB VIII zu erteilenden Erlaubnis eingschränkt 
werden, wenn das Wohl der Kinder ansonsten nicht gewährleistet ist. Näheres regelt die Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und Soziales nach § 9 Abs. 1 Nr. 1.

(8) Gruppe im Sinne dieses Gesetzes ist die in den Einrichtungen gebildete, mit Fachkräften 
nach § 7 ausgestattete und durch Erlaubnis gemäß § 45 SGB VIII zugelassene Organisati-
onsform, in der Kinder pädagogisch gefördert werden.
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§ 2 Aufgaben und Ziele

(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 2 bis 4 und 6 sowie die Tagespflegeper-
sonen im Sinne von § 1 Abs. 7 sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung des Kin-
des in der Familie unterstützen und ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese Aufgaben umfassen die Erziehung, Bildung 
und Betreuung des Kindes nach § 22 Abs. 3 SGB VIII zur Förderung seiner Gesamtentwick-
lung.

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen 
zusammen mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden, sofern 
der Hilfebedarf dies zulässt. Dies ist auch im Rahmen der kommunalen Bedarfsplanung nach 
§ 3 Abs. 3 angemessen zu berücksichtigen. § 35 a SGB VIII und §§ 53, 54 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unberührt.

§ 2a Förderauftrag und Qualität

(1) Die Gemeinden sollen unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe durch geeignete Maßnahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den 
Tageseinrichtungen gemäß § 22 a SGB VIII sicherstellen und weiterentwickeln.

(2) Die Qualität in der Kindertagespflege wird durch die Vermittlung von geeigneten Tages-
pflegepersonen gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII sichergestellt.

(3) Für die Förderung der Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
in den Tageseinrichtungen gilt der nach § 9 Abs. 2 erstellte Orientierungsplan für Bildung 
und Erziehung.

§ 3 Aufgaben der Gemeinden und Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe

(1) Die Gemeinden werden zur Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege herangezogen. Sie haben darauf hinzuwirken, 
dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergar-
tenplatz oder ein Platz in einer Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen zur Verfü-
gung steht. Ferner haben sie darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsge-
rechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur 
Verfügung steht. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe. § 4 SGB VIII bleibt unberührt.

(2) 1) Die Gemeinden haben unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trägers der öffent-
lichen Jugendhilfe auf ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren nach § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hinzu-
wirken. § 24 a SGB VIII bleibt unberührt.

(2a) Die erziehungsberechtigten Personen haben die Gemeinde und bei einer gewünschten 
Betreuung durch eine Tagespflegeperson den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
mindestens sechs Monate vor der beabsichtigten Inanspruchnahme einer Leistung nach 
Absatz 2 in Kenntnis zu setzen. Die Gemeinde und der örtliche Träger der öffentlichen Ju-

1 § 3 Abs. 2 tritt am 31. Juli 2013 außer Kraft. Zur Neufassung von § 3 Abs. 2 wird auf Artikel 1 Nr. 5 und Artikel 4 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes vom 3. März 2009 (GBl. S. 83) 
verwiesen.
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gendhilfe haben dabei im Rahmen ihrer Planung zu berücksichtigen, dass auch ein Bedarf 
gedeckt werden kann, der aus einem vom Personensorgeberechtigten nicht zu vertretenden 
Grund kurzfristig entsteht.

(3) Die Gemeinden beteiligen rechtzeitig die nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe und die privat-gewerblichen Träger, die die rechtlichen und fachlichen 
Voraussetzungen für den Betrieb der Einrichtung erfüllen, an ihrer Bedarfsplanung. Diese ist 
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzuzeigen.

§ 4 Ärztliche Untersuchung

Jedes Kind ist vor der Aufnahme in eine Einrichtung oder in Kindertagespflege ärztlich zu 
untersuchen.

§ 5 Elternbeirat

(1) Bei den Einrichtungen werden Elternbeiräte gebildet. Sie unterstützen die Erziehungs-
arbeit und stellen den Kontakt zum Elternhaus her.

(2) Elternbeiräte können sich örtlich und überörtlich sowie landesweit zu Gesamtelternbei-
räten zusammenschließen.

§ 6 Bemessung der Elternbeiträge

Die Träger der Einrichtungen können Elternbeiträge so bemessen, dass der wirtschaftlichen 
Belastung durch den Besuch der Einrichtung sowie der Zahl der Kinder in der Familie ange-
messen Rechnung getragen wird. Für die Erhebung von Benutzungsgebühren durch kom-
munale Träger der Einrichtungen gelten an Stelle von Satz 1 die Regelungen des Kommu-
nalabgabengesetzes.

§ 7 Pädagogisches Personal

(1) Fachkräfte in Einrichtungen sind

1. staatlich anerkannte oder graduierte Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen so-
wie Diplomsozialpädagogen und Diplomsozialpädagoginnen mit Fachhochschulab-
schluss;

2. staatlich anerkannte Erzieher und Erzieherinnen sowie staatlich anerkannte Erzieher 
und Erzieherinnen der Fachrichtung Jugend- und Heimerziehung;

3. staatlich anerkannte Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen;

4. staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegerinnen;

5. staatlich anerkannte Heilpädagogen und Heilpädagoginnen;

6. Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen, Krankengymnasten, Krankengymnas-
tinnen, Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, Beschäftigungs- und Arbeitsthera-
peutinnen, Logopäden, Logopädinnen sowie Kinderkrankenpfleger und Kinderkran-
kenschwestern mit abgeschlossener Ausbildung, wenn sie Kinder mit und ohne Be-
hinderung gemeinsam in einer oder mehreren Gruppen betreuen;

7. Diplompädagogen und Diplompädagoginnen;
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8. Absolventen der in Baden-Württemberg nach den gesetzlichen Vorschriften einge-
richteten Bachelorstudiengänge für frühkindliche Pädagogik.

(2) Das Landesjugendamt kann auf Antrag ausnahmsweise andere Personen als Fachkräfte 
zulassen, wenn sie nach Vorbildung oder Erfahrung geeignet sind.

(3) Zur Leitung einer Einrichtung oder einer Gruppe sind befugt (Leitungskräfte):
1. Fachkräfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 8;
2. andere Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, die sich nach Feststellung des 

Landesjugendamts

a) auf Grund einer mindestens einjährigen Beschäftigung als Zweitkraft in einer Ein-
richtung oder Gruppe bewährt,

b) durch Fortbildung auf die Leitungsaufgaben vorbereitet und

c) in einem Fachgespräch für diese Aufgaben als geeignet erwiesen haben.

(4) Die Leitungskräfte haben die Aufgabe,

1. zusätzlich zur Erziehung im Elternhaus die Gesamtentwicklung des Kindes zu för-
dern;

2. mit den Eltern zusammenzuarbeiten;

3. andere, bei der Erfüllung der Aufgaben nach den Nummern 1 und 2 mitwirkende 
Kräfte in der Einrichtung anzuleiten.

(5) Zweitkräfte unterstützen die Leitungskräfte in der Gruppe. Als Zweitkräfte können Fach-
kräfte im Sinne der Absätze 1 und 2, insbesondere staatlich anerkannte Kinderpfleger und 
Kinderpflegerinnen, tätig sein. Als Fachkräfte im Sinne von § 1 Abs. 8 gelten auch Sozialpä-
dagogen, Sozialpädagoginnen, Erzieher, Erzieherinnen, Kinderpfleger und Kinderpflegerin-
nen während des Berufspraktikums.

(6) Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2 und andere Betreuungs- und Erziehungs-
personen dürfen in Einrichtungen, auf die dieses Gesetz Anwendung findet und die in Trä-
gerschaft des Landes, eines Landkreises, einer Gemeinde, einer Verwaltungsgemeinschaft, 
eines Zweck- oder Regionalverbandes stehen, keine politischen, religiösen, weltanschauli-
chen oder ähnliche äußeren Bekundungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität des 
Trägers gegenüber Kindern und Eltern oder den politischen, religiösen oder weltanschauli-
chen Frieden in Einrichtungen, auf die dieser Absatz Anwendung findet, zu gefährden oder 
zu stören. Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig, welches bei Kindern oder El-
tern den Eindruck hervorrufen kann, dass eine Fachkraft oder eine andere Betreuungs- und 
Erziehungsperson gegen die Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Menschen nach 
Artikel 3 des Grundgesetzes, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung des Auftrags nach Artikel 12 Abs. 1 der Verfas-
sung des Landes Baden-Württemberg zur Erziehung der Jugend im Geiste der christlichen 
Nächstenliebe und zur Brüderlichkeit aller Menschen und die entsprechende Darstellung 
derartiger Traditionen widerspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1.

(7) Die Einstellung einer Fachkraft im Sinne der Absätze 1 und 2 oder einer anderen Betreu-
ungs- und Erziehungsperson in Einrichtungen nach Absatz 6 Satz 1 setzt als persönliches 
Eignungsmerkmal voraus, dass sie die Gewähr für die Einhaltung des Absatzes 6 während 
der gesamten Dauer ihres Arbeitsverhältnisses bietet.

(8) Für die Ableistung eines Praktikums zur Ausbildung als Fachkraft kann im Einzelfall auf 
Antrag eine Ausnahme von Absatz 6 vorgesehen werden, soweit die Ausübung der Grund-
rechte es zwingend erfordert und zwingende öffentliche Interessen an der Wahrung der amt-
lichen Neutralität und des Friedens in der Einrichtung nicht entgegenstehen.
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§ 8 Förderung von Einrichtungen freier Träger

(1) Für die Förderung von Einrichtungen freier und privat-gewerblicher Träger im Sinne die-
ses Gesetzes sind die Gemeinden zuständig. Die Träger von Einrichtungen unterrichten die 
Standortgemeinde über die Zahl und den Betreuungsumfang auswärtiger Kinder.

(2) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 5, die in die Bedarfsplanung 
nach § 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten von der Standortgemeinde einen Zuschuss in 
Höhe von mindestens 63 Prozent der Betriebsausgaben.

(3) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 6, die in die Bedarfsplanung nach 
§ 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten von der Standortgemeinde einen Zuschuss in Höhe 
von mindestens 68 Prozent der Betriebsausgaben.

(4) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach § 1 Abs. 2 bis 6, die nicht in die Be-
darfsplanung nach § 3 Abs. 3 aufgenommen sind, erhalten für jeden belegten Platz von der 
Standortgemeinde einen Zuschuss mindestens in Höhe des sich je Kind entsprechend der 
Betreuungszeit nach §§ 29 b und 29 c des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) im Vorjahr er-
gebenden Betrags. Erfolgt die Betreuung nicht während des ganzen Jahres, besteht ein 
Ausgleichsanspruch nur für die Monate, in denen für das Kind in der Einrichtung ein Betreu-
ungsverhältnis besteht.

(5) Eine über die Absätze 2 bis 4 hinausgehende Förderung wird in einem Vertrag zwischen 
der jeweiligen Gemeinde und dem Einrichtungsträger geregelt.

(6) Die kommunalen Landesverbände schließen mit den Kirchen und den Verbänden der 
sonstigen freien Träger der Jugendhilfe eine Rahmenvereinbarung über Planung, Betrieb 
und Finanzierung. Die Rahmenvereinbarung bildet die Grundlage für die Verträge im Sinne 
von Absatz 5.

§ 8a Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder

(1) Die Standortgemeinde hat für auswärtige Kinder bis zum Schuleintritt in Einrichtungen im 
Sinne von § 1 Abs. 2 bis 6, die in die Bedarfsplanung aufgenommen sind, einen Anspruch auf 
Kostenausgleich gegenüber der Wohnsitzgemeinde der betreuten Kinder. Erfolgt die Betreu-
ung nicht während des ganzen Jahres, besteht ein Ausgleichsanspruch nur für die Monate, in 
denen für das Kind in der Einrichtung ein Betreuungsverhältnis besteht.

(2) Für jedes auswärtige Kind unter drei Jahren errechnet sich der Kostenausgleich aus 75 
Prozent der auf das auswärtige Kind entfallenden Betriebskosten abzüglich der sich entspre-
chend der Betreuungszeit nach § 29 c Abs. 2 FAG im Vorjahr ergebenden Zuweisung. Der 
Kostenausgleich wird höchstens bis zu den der Standortgemeinde tatsächlich entstehenden 
Kosten gewährt.

(3) Für jedes auswärtige Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt er-
rechnet sich der Kostenausgleich aus 63 Prozent der auf das auswärtige Kind entfallenden 
Betriebskosten abzüglich der sich entsprechend der Betreuungszeit nach § 29 b Abs. 2 FAG 
im Vorjahr ergebenden Zuweisung.

(4) Die Standortgemeinde hat die Gesamtfinanzierung der Einrichtung gegenüber der Wohn-
sitzgemeinde auf deren Verlangen offen zu legen.

(5) Der Kostenausgleich nach den Absätzen 2 und 3 ist am 1. Februar des jeweils folgenden 
Jahres fällig. Am 1. April und 1. September des laufenden Kalenderjahres sind Abschlags-
zahlungen in Höhe von jeweils 50 Prozent des sich nach den Absätzen 2 und 3 ergebenden 
Kostenausgleichs auf der Grundlage des Finanzierungsplans der Einrichtung zu leisten.
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(6) Die Wohnsitzgemeinde und die Standortgemeinde können von den Absätzen 1 bis 3 und 
5 abweichende Regelungen vereinbaren. Sie können sich dabei insbesondere abweichend 
von der Berechnung des Kostenausgleichs nach Absatz 2 Satz 1 beziehungsweise Absatz 3 
Satz 1 auf Ausgleichsbeträge einigen, die in gemeinsamen Empfehlungen des Städtetags 
Baden-Württemberg und des Gemeindetags Baden-Württemberg über die Höhe des inter-
kommunalen Ausgleichs bei der Betreuung auswärtiger Kinder festgelegt sind oder eine an-
dere Höhe des Kostenausgleichs vereinbaren. Für Einrichtungen in der Trägerschaft von 
Zweckverbänden gelten die Absätze 1 bis 3 nur für Wohnsitzgemeinden, die nicht Mitglied 
des Zweckverbands sind.

§ 8b Förderung der Kindertagespflege

(1) Für die Förderung der Kindertagespflege im Sinne dieses Gesetzes sind die Landkreise, 
die Stadtkreise und die nach § 5 Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg zu 
örtlichen Trägern bestimmten kreisangehörigen Gemeinden als örtliche Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe zuständig.

(2) Eine laufende Geldleistung nach § 23 SGB VIII wird von örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe an die Tagespflegeperson für ein von ihr betreutes Kind gewährt, für das 
ein Betreuungsbedarf im Sinne von § 24 in Verbindung mit § 24 a SGB VIII festgestellt ist. 
Maßgebend hierfür sind die in den jeweils geltenden Empfehlungen des Landkreistags Ba-
den-Württemberg, des Städtetags Baden-Württemberg sowie des Kommunalverbands für 
Jugend und Soziales Baden-Württemberg für die entsprechenden Betreuungszeiten festge-
setzten Beträge.

(3) Für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren sind bei der Bemessung der Kosten-
beteiligung der Personensorgeberechtigten die Zuweisungen nach § 29 c FAG zu berück-
sichtigen.

(4) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat für die in Kindertagespflege nach Ab-
satz 2 auswärts betreuten Kinder unter drei Jahren einen Anspruch auf Kostenausgleich ge-
genüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Bereich das Kind be-
treut wird, in Höhe der für das Kind im laufenden Jahr gewährten Zuweisung nach § 29 c 
FAG. Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe können eine von Satz 1 abweichende
Regelung vereinbaren.

§ 8c Förderung der Betreuungsangebote durch das Land

Das Land unterstützt die Gemeinden und örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei 
der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots in Tageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege durch Zuweisungen nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes.

§ 9 Verwaltungsvorschriften

(1) Das Kultusministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales erlassen im Ein-
vernehmen mit dem jeweils berührten Ministerium Verwaltungsvorschriften über

1. die Ausgestaltung der Kindertagespflege und die Förderung der Strukturen in der 
Kindertagespflege durch das Land,

2. die ärztliche Untersuchung nach § 4,

3. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte nach § 5.
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(2) Das Kultusministerium entwickelt im Benehmen mit dem jeweils berührten Ministerium 
mit Beteiligung der Trägerverbände und den kommunalen Landesverbänden Zielsetzungen 
für die Elementarerziehung, die in einem Orientierungsplan für Bildung und Erziehung fest-
gelegt werden. Dabei spielt die ganzheitliche Sprachförderung eine zentrale Rolle.

§ 10 Übergangsregelung zu §§ 8 Abs. 4 und 8 a Abs. 2 und 3

(1) Die sich aus § 29 b Abs. 2 Satz 1 und 3 FAG nach der Zahl der in Tageseinrichtungen 
auf dem Gebiet der Gemeinde betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebente 
Lebensjahr vollendet haben, ergebenden Beträge werden im Jahr 2009 mit dem Faktor 2, im 
Jahr 2010 mit dem Faktor 1,67, im Jahr 2011 mit dem Faktor 1,43 und im Jahr 2012 mit dem 
Faktor 1,25 multipliziert. Die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrich-
tungen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 im Sinne von § 
29b Abs. 2 Satz 2 FAG bleiben unberücksichtigt.

(2) Abweichend von § 8 Abs. 4 ergibt sich im Jahr 2009 der Zuschuss mindestens aus dem 
Betrag, der sich auf der Grundlage der ersten FAG-Teilzahlung 2009 für das ganze Jahr er-
rechnet.

(3) Abweichend von § 8 a Abs. 2 und 3 ist für die Feststellung des Kostenausgleichs im Jahr 
2009 ein Betrag nach dem Finanzausgleichsgesetz zu Grunde zu legen, der sich auf der 
Grundlage der ersten FAG-Teilzahlung 2009 für das ganze Jahr ergibt.

____________________
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